


  

 
 
 
 
 
 
Ordnung über die 2. Änderung der MPO Biomedical Sci ences  
für den Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften  
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg  
vom 1.09.2008,  
zuletzt geändert durch die Ordnung vom 24.09.2009 
 
 
vom 6.1.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG NRW) vom 31. Oktober 2006 (GV.NRW S. 474), 
hat der Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften am Campus Rheinbach der 
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg die folgende Änderung der Prüfungsordnung erlassen: 
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Die Masterprüfungsordnung Biomedical Sciences des Fachbereiches Angewandte 
Naturwissenschaften vom 1. September 2008, zuletzt geändert durch die Ordnung vom 24. 
September 2009, wird wie folgt geändert: 
 
 
 
§ 18 Ergebnis der Abschlussprüfung 
 
Absatz 2 Abschnitt 3 wird geändert von: 
 
Für die Masterstudiengänge:  
• Note der Abschlussarbeit:    40% 
• Note des Kolloquiums:    10% 
• Durchschnitt der nach ECTS-Leistungspunkten  

gewichteten Noten der benoteten  
Modulprüfungen:     50% 

 
In die neue Form:  
 
Für die Masterstudiengänge:  
• Note der Abschlussarbeit:    25% 
• Note des Kolloquiums:    10% 
• Durchschnitt der nach ECTS-Leistungspunkten  

gewichteten Noten der benoteten  
Modulprüfungen:     65% 

 
 
 
§ 23 Studienvoraussetzungen, Beginn des Studiums  
 
Absatz 2 Satz 1 wird geändert von: 
  
(1) Voraussetzung für die Zulassung zum Studium im Masterstudiengang Biomedical Sciences 
ist eine bestandene Bachelor-Prüfung oder eine äquivalente Prüfungsleistung in einem 
Studiengang der Biologie oder in einem äquivalenten Studiengang mit einer Abschlussnote 
von mindestens „gut“.  
 
In die neue Form:  
 
(1) Voraussetzung für die Zulassung zum Studium im Masterstudiengang Biomedical Sciences 
ist eine bestandene Bachelor-Prüfung oder eine äquivalente Prüfungsleistung in einem 
Studiengang der Biologie oder in einem äquivalenten Studiengang mit einer Abschlussnote 
von mindestens 2,0.  
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§ 32 Inkrafttreten und Veröffentlichung, Übergangsregelung 
 
Die Ordnung tritt mit Wirkung vom 01.09.2011 in Kraft. Sie wird in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg – Verkündungsblatt - veröffentlicht. 
 
Diese Fassung der Prüfungsordnung gilt für alle Studienanfänger ab WS 2011/12. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereiches 
Angewandte Naturwissenschaften in Rheinbach vom 25.11.2010. 
 
Rheinbach, den 6.1.2011 
 
 
 
Prof. Dr. Ulrich Eßmann 
Dekan des FB Angewandte Naturwissenschaften 
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 

 


